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Wirtschaft
und

—  umweit

Umweltdaten und 
Betriebsgeheimnisse

Selbst strenge Kritiker von umweltbelasten
den Industrie räumen prinzipiell ein, daß es be
rechtigte Interessen zum Schutz von Betriebs
und Geschäftsgeheimnissen gibt, die der Preis
gabe von umweltbezogenen Informationen ent
gegenstehen. Allerdings wird mit dieser Klausel 
oft Schindluder getrieben, indem sie zu extensiv 
ausgelegt wird.

Es ist beispielsweise nicht 
einzusehen, weshalb die 
Emissionsmengen von einzel
nen Heiz- und Elektrizitäts
kraftwerken nicht ständig öf
fentlich gemacht werden. Wo 
hätten etwaige Konkurrenten 
Vorteile, wenn sich über eine 
Analyse der Emissionsdaten 
herausfinden ließe, daß das 
Kraftwerk mit Kohle befeuert 
wird und im Winter einen grö
ßeren „Umsatz“ hat als im 
Sommer? Deshalb wird, im 
allgemeinen zu Recht, gefor
dert, daß bei der Abwägung 
zwischen öffentlichen und pri
vatwirtschaftlichen Interessen 
eine deutliche Verschiebung 
in Richtung des Allgemein
wohls Platz greifen muß. Hier
zu ein praxisorientierter Vor
schlag: In den USA hat im 
Zweifel das Unternehmen 
nachzuweisen, ob die Freiga
be von Information das Be
triebsgeheimnis verletzt. Und 
Gerichte hätten dann die Mög
lichkeit, das „Rest“-risiko bei 
verschiedenen Informations
ansprüchen den Unterneh
men aufzuerlegen und den 
Bürgern zu nehmen.

Weitere Vorschläge, etwa 
des Hamburger Umwelt
staatsrats Fritz Vahrenholt be
fürworteten eine verschul
densunabhängige Haftung für 
alle Schäden durch Stoffe die 
bestimmungsgemäß einge
setzt worden sind, über deren 
Gefahren die chemische Indu
strie aber nicht informiert hat, 
obwohl die Kenntnisse Vorla
gen. Ich gehe davon aus, daß

die Produktpalette noch sorg
fältiger als bisher durchge
prüft würde, wenn eine derar
tige gesetzliche Regelung be
stünde.

In Japan ist bereits in vier 
großen Gerichtsprozessen 
der siebziger Jahre die Barrie
re „Betriebsgeheimnis“ zu
gunsten der Kläger gesenkt 
worden. Den Emittenten wur
de dadurch die Möglichkeit 
beschnitten, doppeltes Spiel 
zu treiben: einerseits Informa
tionen über innere Betriebsab
läufe geheimzuhalten, ander
seits gerade diese Informatio
nen von den Klägern zu ver
langen. In einer Urteilsbegrün
dung wurde dagegen deutlich 
gemacht: Im Gegensatz zu 
den Opfern hat in vielen Fällen

ausschließlich der emittieren
de Betrieb die technischen 
Kenntnisse über Entste
hungsprozeß und Ableitung 
der Schadstoffe. Deshalb sind 
die firmeneigenen Techniker 
am besten in der Lage, den 
Sachverhalt wirksam aufzu
klären.

Auch in BRD ist seit einigen 
Jahren in der Rechtsspre
chung eine Tendenz zu erken
nen, den Schutz von Be
triebs- und Geschäftsgeheim
nissen zugunsten der Betrof
fenen einzugrenzen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß sehr 
weitgehende gesetzliche Be
stimmungen zur Informations
offenlegung in Verbindung mit 
„konsumentenfreundlichen“ 
Haftungsregelungen zu einer 
„Explosion“ unternehmeri
scher Informationspolitik füh
ren können, die den Konsu
menten erst recht orientie
rungslos dastehen läßt. In den 
USA beispielsweise sind etli
che Hersteller dazu überge
gangen, alle nur erdenklichen 
Risiken ihrer Produkte anzu
geben, um Schadenersatzfor
derungen aufgrund unzurei

chender Informationen zu ent
gehen.

Gewiß ist der Schutz von 
Betriebs- und Geschäftsge
heimnissen bei der Erhebung 
und Weitergabe von Umwelt
informationen ein delikates 
Problem. Die Grenze zwi
schen berechtigter Geheim
haltung und legitimem Interes
se von Behörden und Öffent
lichkeit an möglichst weitge
hender Offenlegung ist flie
ßend. Rechtlich kompliziert, 
und wohl noch in keinem Land 
völlig zufriedenstellend ge
löst, ist die Frage, inwieweit 
Behörden betriebliche Daten, 
die unter das Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnis fallen, 
der Öffentlichkeit zugänglich 
machen oder an andere Be
hörden weiterleiten dürfen. 
Die diesbezüglichen Regelun
gen im „Freedom of Informa
tion Act“ der USA sind weitest
gehend zugunsten der Öffent
lichkeit. Deshalb ist es ge
rechtfertigt, daß dieses Ge
setz in der Diskussion zu „Um
welt und Öffentlichkeit“ eine 
exemplarische Rolle spielt.

Besonders restriktiv sind 
Recht und Praxis dagegen in 
Großbritannien. In den ande
ren (west-)europäischen Län
dern ist in aller Regel die Stel
lung der Öffentlichkeit dort 
günstiger, wo es ähnliche Ge
setze wie in den USA gibt. Die 
BRD hat so ein allgemeines 
Gesetz nicht; die Regelungen, 
die sich explizit mit Betriebs
und Geschäftsgeheimnissen 
im Umweltbereich befassen, 
finden sich insbesondere im 
Gefahrstoff-, Atom- und Im
missionsschutzrecht. Allge
meinere, über den Umweltbe
reich hinausgehende Bestim
mungen sind im Verwaltungs- 
Verfahrensgesetz enthalten. 
Der Geheimnisschutz dient 
häufig sowohl Unternehmen 
als auch Behörden nur als 
Vorwand, berechtigte Kritik
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der Öffentlichkeit zu verhin
dern.

In Einzelfällen wird der 
Schutz von Betriebsgeheim
nissen offensichtlich zu weit 
getrieben, wie etwa im Falle 
der Schadstoffemissionen 
neuer Automobile. Der Käufer 
eines PKW in der BRD erfährt 
zwar, ob das Fahrzeug die 
vorgeschriebenen Abgas
grenzwerte einhält; vorenthal
ten wird ihm jedoch die Infor
mation überden tatsächlichen 
Abgasausstoß dieses Typs. 
Dabei gibt es deutliche Unter
schiede zwischen Fahrzeu
gen mit geregeltem Drei-We- 
ge-Katalysator innerhalb ei

ner Hubraumklasse; sie kön
nen für einzelne Schadstoffe 
um 100 Prozent betragen. 
Das Kraftfahrtbundesamt 
(KBA) erhält die realen Abgas
werte bei der Typenzulassung 
mitgeteilt, hält sie jedoch ge
heim. Das kritisierte Fritz Vah
renholt: „Für den Schutz der 
Umwelt besteht jetzt die einzi
ge Chance darin, daß diese 
Geheimniskrämerei aufgege
ben wird und die Abgasdaten 
veröffentlicht werden. Das ko
stet nicht mehr Geld als bis
her, ist schnell zu verwirkli
chen und ermöglicht dem Bür
ger umweltbewußte Entschei
dungen. Mit seiner Verschwie

genheit beruft sich das KBA 
auf das Verwaltungsverfah
rensgesetz. Diese Vorschrift 
läßt einen Ermessensspiel
raum bei der Veröffentlichung 
von Umweltdaten zu, den das 
KBA sehr restriktiv auslegt. Es 
bedarf also nicht einmal einer 
Gesetzesänderung, um die 
Lärm- und Abgaswerte be
kanntzumachen. Man muß es 
nur wollen und den Spielraum 
in Zukunft zugunsten der Um
welt auslegen.“

Staatliche Geheimniskrä
merei, so der Politikwissen
schafter Karl W Deutsch, hat 
„indirekt auch die Tendenz, 
das Wachstum des Wissens

stands zu verlangsamen und 
in extremen Fällen zu Stagna
tion und Niedergang (zu) füh
ren. Je geheimnissvoller eine 
Regierung bleibt, desto düm
mer wird sie auf lange Sicht“.

Vertrauen und 
Informationsbedürfnis

Das Verhältnis Wirtschaft -  
Politik/Verwaltung -  Öffent
lichkeit ist derzeit von einem 
tiefen Mißtrauen bestimmt. 
Mißtrauen aber führt zu einem 
exponentiellen Wachstum des 
Informationsbedürfnisses. Wo 
der grundsätzliche Eindruck 
vorherrscht, es werde syste-

Oft ist der Schutz von Betriebsgeheimnissen gerechtfertigt, oft wird mit diesem Begriff aber auch Schindluder getrieben -  zu La
sten der Umwelt. An technischen Möglichkeiten, Umweltdaten zu veröffentlichen, fehlt es nicht
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matisch und bewußt zu Lasten 
von Mensch und Umwelt ge- 
wirtschaftet, dort kommt es -  
bei einem gewissen Stand an 
Umweltbewußtsein in der Be
völkerung -  zu einer explosi
ven Entwicklung der Nachfra
ge nach (immer detaillierte
ren) umweltbezogenen Infor
mationen. Der Informations
anspruch kapriziert sich dabei 
verständlicherweise beson
ders auf Daten, die einem tat
sächlichen oder vorgeblichen 
objektiven Geheimhaltungsin
teresse unterliegen.

Die Situation könnte anders 
sein, wenn in der Öffentlich
keit das Vertrauen in das Um
weltschutzengagement von 
Wirtschaft, Politik und Behör
den wüchse. Diese Feststel
lung ist zwar banal, deshalb 
aber nicht falsch. Ihre weitge
hende Richtigkeit bestätigen 
nicht nur umweltpsychologi
sche Erkenntnisse, auch prak
tische Erfahrungen sprechen 
dafür. Am deutlichsten zeigt 
die japanische Umweltpolitik, 
daß mit effektiven Schutz
maßnahmen trotz zuvor arg 
zerrütteter Vertrauensbasis 
ein neuer nationaler Konsens 
erreicht werden kann. Das ja
panische Beispiel zeigt gleich
zeitig, daß hiefür Transparenz 
eine zentrale Voraussetzung, 
aber kein Allheilmittel ist -  oh
ne motivierte Bürger und Be
hörden bringt die Offenlegung 
von Umweltdaten wenig.

Positive Beispiele für den 
Zusammenhang zwischen 
umweltpolitischer Glaubwür
digkeit und öffentlichem Infor
mationsbegehren gibt es auch 
aus anderen Ländern. Sie zei
gen, daß Umweltgruppen und 
-Organisationen durchaus 
verantwortlich mit ihnen gege
benen vertraulichen Informa
tionen umgehen können (Bei
spiele bieten etwa die Umwelt
politikdialoge in den USA, Ko
operationen zwischen Behör

den, Industrie und Umweltor
ganisationen in den Nieder
landen, „informale“ Koopera
tion zwischen Umweltgruppen 
und Industrie in der BRD, um 
nur einige zu nennen).

Umweltberichter
stattung als Basis

Bei aller Ungewißheit über 
Ziele und Wege einer vorsorg
lichen Umweltpolitik ist heute 
eines sicher: Der Bedarf an 
Umweltinformationen wird 
steigen, und zwar bei den Be
hörden und Unternehmen wie 
in der Öffentlichkeit. Zu einer 
präventiven Umweltpolitik 
sind unterschiedliche Strate
gien und Regelungsinstru
mente denkbar. Prinzipiell 
können es klassisch-regulati
ve Maßnahmen (Ge- und Ver
bote, Grenzwerte etc), ökono
mische Instrumente (Öko- 
Steuer, Abgaben, Zertifikats
lösungen etc), haftungsrecht
liche Bestimmungen (Gefähr
dungshaftung, Umwelthaft
pflichtversicherung etc) oder 
indirekte und informale Maß
nahmen (Apelle, „moral sua- 
sion“, freiwillige Vereinbarun
gen etc) sein -  ohne eine gute 
Informationsbasis werden all 
diese Instrumente jedoch 
kaum funktionieren können.

Die Verbesserung der Infor
mationsbasis (im Sinne einer 
elektronisch-technischen In
frastruktur für Umweltinforma
tionssysteme) mag wegen der 
Neuverteilung von Informatio
nen sowohl bei Politikern, Be
hörden und Unternehmern 
derzeit noch auf Widerstand 
stoßen, langfristig läßt sich ei
ne Entwicklung dahin kaum 
aufhalten. In den umweltpoli
tisch fortgeschrittenen Län
dern formuliert sich gegen
wärtig unübersehbar ein spe
zieller „öko-industrieller“ Sek
tor, zu dem all die vielen Ent
wickler, Hersteller und Anbie

ter von Informations-, Meß- 
und Analysetechniken gehö
ren. Und sie vermuten wohl zu 
Recht, daß im Bereich „Um
weltberichterstattung“ (Erhe
bung, Verarbeitung und Veröf
fentlichung von umweltbezo
genen Daten) ein riesiger Ab
satzmarkt für informations
technische Hard- und Softwa
re zu erschließen ist -  ein 
Markt, der mit der Einführung 
bestimmter Regulierungsin
strumente (etwa Umweltver
träglichkeitsprüfung) und we
gen der Globalisierung der 
Umweltpolitik (internationale 
und suprastaatliche Monito
ring-, Kontroll- und Maßnah
meprogramme) stetig im 
Wachsen begriffen ist.

Dafür wird alsbald mit ei
nem kräftigen Vordringen 
des vielschichtigen „Umwelt
informatik-Komplexes“ (er 
umfaßt Informatiker und 
Meßexperten, Groß- und 
Kleinunternehmen, private 
und öffentliche Forschungs
institutionen, um nur einige 
zu nennen) in die Umweltpo
litik zu rechnen sein. Damit 
kann zwar die Grundlage für 
eine vorbeugende Umwelt
politik gelegt werden, hinrei
chend wird sie indessen 
längst nicht sein. Sei die In
frastruktur für Umweltinfor
mationssysteme noch so 
gut, aus sich selbst heraus 
„programmiert“ sie nicht un
bedingt den Weg zu einer 
präventiven Umweltpolitik.

Es gibt einige Instrumente, 
die für die Verwirklichung ei
ner effektiven, rationalen so
wie präventiven Umweltpoli
tik besonders geeignet sind. 
Dazu gehören zumindest 
Vorkehrungen für eine Teil
nahme der Bevölkerung an 
den Entscheidungen, die 
Herstellung „rechtlicher Waf
fengleichheit“ zwischen Be
iastern und Betroffenen 
durch Beweiserleichterun

gen und Umwelthaftungsre- 
gelungensowieökonomische 
Instrumente. Sie alle setzen 
zu ihrem guten Funktionieren 
nicht nur moderne Informa
tionssysteme, sondern auch 
ein Höchstmaß an Daten
transparenzvoraus.

Die Veröffentlichung von 
verursacherbezogenen In
formationen kann auch ein 
eigenständiges ökonomi
sches Instrument von großer 
Wirkungsbreite werden. Sie 
schafft einen permanenten 
Anreiz bei Behörden und Un
ternehmen, ihre Aufgaben 
tatsächlich zu erfüllen, da 
nur Transparenz es den Bür
gern ermöglicht, Leistungen 
und Defizite im Umwelt
schutz zu beurteilen -  und 
ihr Verhalten als Wähler und 
Konsumenten danach aus
zurichten. Erst die Transpa
renz ermöglicht es, obrigkeit
liche Interventionen durch 
das Handeln von informier
ten Bürgern zu ersetzen und 
die (manchmal schlummern
den) marktwirtschaftlichen 
Kräfte in Bewegung zu set
zen. Umweltpolitisch moti
viertes Kauf- und Wahlver
halten hat umwelttechnische 
und politische Leistungen 
bereits stärker dynamisiert, 
als die amtliche Umweltpoli
tik mit ihren Mitteln.

Die globalen Umweltproble
me haben uns außerdem ge
lehrt, daß vorbeugende Um
weltpolitik nur dann realisier
bar ist, wenn sie sich zur inter
nationalen Umweltpolitik ent
wickelt. Leider zeigen die Er
fahrungen, daß internationale 
Umweltverträge und -Verein
barungen besonders anfällig 
für „informationelle Taschen
spielertricks“ sind. Dem kann 
man nur mit weitgehender Of
fenheit der Entscheidungs
und Vollzugsprozesse begeg
nen.

Helmut Weidner
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